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Selektionskriterien für die Literaturdatenbank SPOLIT 
 

Dokumenttyp des Werks 

Grundsätzlich werden in der Literaturdatenbank SPOLIT Werke erschlossen, die aus 
Nutzerperspektive in materieller Form (z.B. gebundenes Buch) oder auch digitaler Form 
(Netzpublikationen mit bibliografischen Angaben) vorliegen. Ausschlaggebend ist der Dokumenttyp. 
Aufschluss darüber, welche Texte in der Datenbank erschlossen bzw. nicht erschlossen werden, 
geben im Folgenden eine Positiv- und eine Negativliste. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern weist in sportwissenschaftlichem Kontext auftretende Dokumentsorten aus. 
 

Positivliste: erschlossen werden in der SPOLIT-Literaturdatenbank 

- Monografie, wissenschaftsbezogene Lehrbuch, Festschrift 
- Hochschulschriften wie Dissertation, PhD-Thesis, Habilitation 
- Schriftenreihen-Beiträge 
- Aufsätze aus Zeitschriften („unselbstständige Literatur“) 
- Aufsätze aus Sammelbänden („unselbstständige Literatur“) 
- Jahres-, Forschungs-, Konferenz-, Tagungs-, Kongress-, Symposium-, Projekt-, Abschluss-, 

Geschäftsbericht, Report, Paper, Proceeding (Gesamtwerk in Buchform) 
- Bibliografie 
- Handbuchbeitrag 
- Ausstellungskatalog 
- Interview 
- Wissenschaftliches Gutachten, Norm 
- Technischer Report, Skalenhandbuch 
- E-Book 

 
 

Negativliste: nicht erschlossen werden in der SPOLIT-Literaturdatenbank 

- Schulbuch 
- Werbematerial, Ankündigung 
- Pressemitteilung, Flugblatt 
- Einzelnes Abstract 
- Interne unveröffentlichte Dokumentation (z.B. Projektberichte, Gutachten) 
- Handout, Thesenpapier, Notiz 
- Rezension 
- Schüler- und Studentenreferat 
- Formblatt, Formular 
- Literaturhinweis 
- Laudatioartige Beiträge 
- Auszug 
- Beilage (zu Büchern etc.) 
- Software, E-Mail 
- Spiel 
- Einleitungstext, Editorial in Zeitschriftenheften oder Sammelwerken 



 

 

 

 

 
Datenbanken, Homepages, Online-Dokumente ohne bibliografische Angaben werden in der BISp-
Datenbank Fachinformationsführer Sport nachgewiesen. 
Der Nachweis von AV-Medien erfolgt in der BISp-Datenbank SPOMEDIA. 
Forschungsprojekte mit Sportbezug sind in der BISp-Datenbank SPOFOR abgebildet. 
 
Diese Abgrenzung einzelner Dokumentarten ist nicht immer trennscharf. In wenigen begründeten 
Einzelfällen kann ein „Aufweichen“ der Ausschlusskriterien sinnvoll sein. Im Zweifelsfall behält sich 
das BISp ausdrücklich das Auswahlrecht vor. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Text für die Datenbank 
SPOLIT relevant ist, kontaktieren Sie uns bitte unter: surf@bisp.de. 
 

 

mailto:surf@bisp.de

